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Verwaltungsrechtssache 
Schulte -Ostermann ./. TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der vorbezeichneten Angelegenheit ist hier am 7. April 2022 die als Anlage beigefügte Klage 
eingegangen. Die Übersendung erfolgt zum Zwecke der Zustellung. 
Es wird darum gebeten, das Aktenzeich en künftig bei allen Schriftsätzen anzugeben. Das Ver-
fahren wird unter dem oben angegebenen Aktenzeichen geführt. 

Sie werden aufgefordert, innerhalb von 1 Monat eine Gegenerklärung abzugeben. 

Bitte reichen Sie sämtliche Vorgänge und Akten des Verwaltungsverfahrens ein. 
 

Die Vorgänge sollen zeitlich geordnet und mit Seitenzahlen versehen sein. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kammer das Verfahren grundsätzlich einem ihrer Mitglie-
der  als  Einzelrichter  zur  Entscheidung  übertragen  soll,  wenn  die  Sache  keine  besonderen 
Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und keine grundsätzliche Bedeutung 
hat. 
 

Es  wird  anheimgestellt,  zu  einer  in  Betracht  kommenden  Einzelrichterübertragung  Stellung  zu 
nehmen. 

  Schleswig -Holsteinisches 
Verwaltungsgericht  
10. Kammer 
Die Geschäftsstelle 

  
Schleswig -Holsteinisches Verwaltungsgericht  
Brockdorff -Rantzau -Straße 13 · 24837 Schleswig  

 

TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH 
vertreten durch die Geschäftsführer 
█████████████████████████▍
Geniner Straße 80 
23560 Lübeck 
 
 
 
 

 

Ihr Zeichen Aktenzeichen (Bitte stets angeben) Durchwahl Datum 

 ███████ ▍ ███▍ 12. April 2022 

Zustellung gegen 
elektronisches Empfangsbekenntnis 



-2- 
 
Der  Beschluss  über  die  Wertfestsetzung  für  die  Gerichtsgebühren  gemäß  §  63  GKG  wird  zur 
Kenntnisnahme beigefügt. 

███████████████ 
████ ▍
Vors. Richter am VG 
 
Beglaubigt: 
 
 
▍
████ ▍
Justizangestellte 

 
 

 


